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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1988

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §13 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Ausführungen zur (richtigen) - negativen Würdigung der Persönlichkeit des Bf durch die bel Beh, der nach einer

Verurteilung wegen einer im jugendlichen Alter (20-jährig) begangenen Tat (Missbrauch der Amtsgewalt) relativ kurze

Zeit danach (versuchte räuberische Erpressung, versuchter Raub) sowie 13 Jahre später (Diebstahl) weitere strafbare

Handlungen setzte (Hinweis auf E vom 23.9.1983, 83/04/0096).
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